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«»»nnlrt <ià ti« I> lt. Vchl in Bern, und b«» VIO ^ T>a« î!5«mik-«nt stwr?» d?un»nem -der wrcln ?'.,»«

ân Äost«mt«rn. t<i,ai>r ist in Vtt» 4 Lr, uns >>nsser Vcr» v»stn«»

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch, den 4 Merz iZoi. Wertes Qilartal. Den i; Ventôse IX.

Gesetzgebender Rath, s. Febr.

(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Finanzcommißion «der die

Billschrist des V. Ios. Pstnningers v. Buren C. Lu,

zern, der um Aufhcvung eines Bodcnzinses billet.

Nun werde von ihm auch sogar der Bodcnzjns ab,

gefordert, indem die Vcrwaltungskammcr des Cantons

Luzeru, durch ihren Beschluß vom 19. Augstm. >8oo,
auf seine daher gemachten Vorstellungen —> in Erwä-
gpng, daß dieser Vodcnzins ab den Gütern der Mühle,
und nicht ab dem Mühlerecht zu entrichten sey, befun-
dm und beschlossen habe:

1) Sie könne in das Begehren des B. Ios. Pftn-
ningcrs nicht eintreten.

2) Sie fordere ihn daher auf, den schuldigen Vv-
denzins ehestens zu entrichten.

Es zeige sich aber aus dem Kaufbrief um diese

Mühle vom Jahr 1455 das Gegentheil von der Be-
baupiung der Verwaliungskammcr, und daß schon

damais diese Frucht nicht ab den Gütern, sondern
einzig ab der Mühle bezahlt wurde.

Da das Begehren des B. Joseph Pfenningers ganz-
sich in den 12. Artikel des Gesetzes wegen LoSkaufung
der Grundzinse einschlagt, welcher bestimmt, daß, in
Fällen, wo diese sammethast sowohl auf abgcschasten

ausschließlichen Vorrechten, als auf Liegenschaften rc.
hasten und also nur theilweise aufgehoben seyen, bey
einem Mangel freundschaftlicher Vergleichung, die be,

treffenden Verwaltungskammern das Verhältniß zwi-
schen dem bleibenden und abzuschaffenden Theil dcS

Grundzinses, unter Vorbehalt der WeitcrSzichung an
die Vollziehung, zu bestimmen haben sollen; so rathet
Ihnen B. G- Ihre Finanzcommißion an, die -Bitt-
schrist des B. Pfenninges samt ihren Belegen, durch

Botschaft zu dießöctigcr Bereinigung an die Vollziehung
zu übersenden.

Botschaft.
B. Vollz. Räthe! Der gesetzg. Rath übersendet Jh.

nen eine Bittschrift des B. Joseph Pfenningers, Mut.
lcr zn Büren Canton Luzcrn, zu Erhallung einer Ent-
schätigung oder Erlassnng seines Bodcnzinses, wegen
erlittenen; Verlurst seines von der vormaligen Regierung
zu Luzeru mit der Mühle im Jahr 1790 erkauften

Mahl-Tn iugrcchts, und fügt derselben die sie bcglcr,
tcndcn Belege bey, mit der Einladung, diesen Gegen«

stand nach dem Geiste des 12. Art- des Gesttzes vom
z i. Jan. 1801 über den LoSkanf der Grundzinse be-

richtigen zu laffn.
DaS Gutachten der Civilgesitzgebungs - Commißio» ^

über die Form der Cassarioncn wird in Berathung ge«

nommtn und die Fortsetzung der lezteru alsdann bis

morgen vertaget. (S- d. Gutachten S. 'ost4.
Folgender Antrag eines Mitglieds wird für z Tage

aus den Canzleytisch gelegt:

B. Gesetzgeber! Sie haben in dem über die Wieder»

bcsetzung der allfällig in beyde» Räthen erledigten Stcl«
len am 9- Herbsim. l?oo verfaßten Gesetz durch den

z. Art. verordnet, daß jedes Mitglied diejenigen Nur«
ger, die es für die zu besetzenden Stellen vorschlagen

will, beym Secretariat einschreibe» lassen möge, und
dennoch durch den 4. Art. jcneS Gcsttzes zu gleicher

Zeit sestgesczt, daß die Wahl durch geheimes Stim-
menmehr vor sich gehe» soll. So sehr ich auch mich
bemühen mochte, einige Gründe aufziisindcn, wodurch
die zwischen dem z. und 4. Art. sich zeigende Verfehle,
denheit gcrechlsertiget werden könnte, so wenig bin ich
überzeugt worden, daß von der im ;. Art. enthaltenen
Verfügung einiger Vortheil vor jedem andern, durch
die.gewöhnlichen Stimmzedel gemachten geheimen Vor-



schlag erzielet werde. Angenommen, daß lmsir Va.
Iceland so glücklich sey, die Wahlen der Beamten
durch wahres Verdienst mit Vermeidung aller Reden,
adsichtcn bestimmt zu sehen, so lvird dennoch jede noch

so unbefangene, uneigennützige Wahl, sowohl für den

Vorschlagenden als den in Vorschlag gebrachten, zu

manchen schiefe» Muthmaßungen, die leider oft nur zu

sehr ihren Einfluß behaupten, Anlaß geben, wenn der

Vorschlagende sieh nennen muß.

Lassen wir jedem aus uns das Vergnügen, seine

Pflicht — dem Würdigern seine Stimme zu geben —
in der Stille auszuüben, »m jeden Verdacht irgend
einer Begünstigung oder Frcundschaftsbezcugung zu ent«

fernen: Wir sehe» dadurch den Gewählten in den er»

wünschte» Zustand, daß seine Beförderung dem Zu.
trauen deS ganzen Corps und nicht den Wünschen oder

den Vorschlägen cmzciucr aus uns zugeschrieben wird.
Ich trage also darauf au, den z. Artikel dahin ab.
ziiändern Daß bey zu besitzenden Stellen in dem ge,

srtzg. Rath, am Tag vor der Wahl, in der Versamm-
lung jedes Mitglied beym Namensaufruf durch geheime

Slimmzcdcl ein Mitglied vorschlage» foll: Daß bey

solchen zu besitzenden Stellen auch dem Vollz. Rath
(es ist in jenem Gesetz durch Druckfehler gesitzgeb. Raih
gesizt Anzeige gethan werte, wovon ebenfalls jedes

seiner Mitglieder einen Vorschlag, aber auch in geheim,
machen kaun, und der Vollz. Rath wird dann diese von
seinen Mitgliedern gemachten Vorschläge dem gesitzgeb.

Rath mittheilen.

Am 6. Febr. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 7. Febr.
Präsident: U stcri.

Folgendes Gutachten der Fiuanzcommißion wird ver.
lesin und für ; Tage auf ocn Canzh ytisch gelegt:

B- Gesetzgeber! Ihrem Auftrag vom zten dieß zu-
folge Hat Ihre Fuianzcommißion die Ihnen von dem

Vollz. Rath msiielhetllen Perbalprozesse von den im
Canton Baden v'rsteigerte» NalwnahMcrn in möglichst

.sorgfältige Prüffimg genommen. Der substanztiche

Inhalt derselben ist folgender:

Im Distrikt Baden.
») Die sogenannte B e r ner. Sch e u n er geschäzt

î->ao,, verkauft 224-z, vorgelöst 240 Zr. (Forts, f.)

Kleine Schriften.
Denk m-a ì d e r f e y er lsi ch.e n Ein setz. u n gd eH -

Erziehungö,Rathes vndderSchvl.
I nfpc kl 0 r e n des Cantons L i nth.
Gestiftet in Glarus auf dem Rath,
h a u se d en 2 ot en I e n n er i 80 l. Ge.
d ruk r zu G l ar u s i 8 0 c. g. S. zr.

Man findet hier ausser der Eröffnungsrede dieser

Feycrlichkeil von dem Regierungsstatlhalier Heer, einem

Verzeichnisse der Erziehiingscälhe, Adjunkten, und

Schulmspektoren des Cantons, und cinein Gelcgcnheils.
Gedichte des Barden vv» Reva; eine Ziede des B.
Pfr. Z w i c ki in Niederurnen: über das Wohl,
thätige des abgeschiedene!, Iahrhun.
derts, in Nükfich't der G e i ft escu lt ur,
mit besonderer Rükficht auf den Can.
ton Lint h.... Die Wahl des Gegenstandes und

die Behandlung desselben gereichen ihrem Verfasser gleich,

mäßig zur Ehre. Rcc. will durch Aushebung einiger

Stellen, seine Leser an dem Vergnügen Theil nehmen

lassen, das er selbst dem aufgeklärten und patriotischen

Verfasser verdankt.

»O mit welch heitern Blicken könnten wir, die Be-

wohner des Cantons Linth, von der Höhe, auf welcher

wir jezt stehen, das lauge Thal überschauen, das wimmd

unsere Väter durchwandert haben wen» wir bedemen,

den Gewinn, in Rükstcht unserer Geistesbildung von dem

vollendeten Jahrhunderte auszuweisen hälten, und in der

frohen Ueberzeugung von demselben scheiden könnte», daß

wir in Künsten und Wissenschaften, in der Entfernung

gemeinschädlicher Irrthümer und Vorurtheile, »iidin

der Verbesserung unserer Denkart und Eilten, gleiche

Schritte mit andern gebilbrlen Naiionen gehasten hat.

ten. Allein wenn wir auch »ur einen flüchtigen Blick ^
dasjenige werffen, was unsire Nachbarn, was fremde

Nationen in dieser Hinsicht geworden, und was wirnrch

gegenwärtig find; wie sehr sie sich emporhebe», und vit
lief wir stehen blieben ; so müßte wahrlich der ausgêie
Freund des gemeinen Wesens, bey diesem deniulhigen-

den Rückdlit sein engeres Vaterland beklagen, »nd M
ganzes West» sich in finstere Schwermuth einhüllen, wen«

ihn nicht die heutige ousserordcmiiche Feycrlichkeit und

vorzüglich die besondere Anfmcrklamkcit der helvetischen

Regierung auf diese wichtigste Angelegenheit denkender

Welen, zu bessern Erwartungen berechtigte, ihm frohe«

Aussichten in die vor unS liegende, frey ich noch in einen

dichten Schleyer eingehüllte Zukunft öffnete, und ihm

von dem bereits belrettenen Jahrhunderte, eine reichere

Erndl« hoffen liesse. "
Melder -müssen ganz gewiß alle wahren und aufâ5>
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